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  Yachtclub Wernfeld/Main e. V. 
          Im Deutschen Motor-Yacht-Verband e.V. 
        D M Y V Stützpunkt Vereinsanlagen u. Hafen Main – km 216,2 
 

    1. Vorsitzender:  Udo Kapp, Arnsteinerstr. 22,   97753 Karlstadt/Main  Tel. 09353 - 7484 
 

 

 

HafenordnunHafenordnunHafenordnunHafenordnung!g!g!g!    
 
 

 

• Fahren Sie im Hafen und auf Flusshöhe nur im Schritttempo und vermeiden Sie unnötigen 

Wellenschlag und Lärmbelästigung, ebenso auf dem Parkplatz mit dem Kraftfahrzeug 

• Bei Anfängern oder Gästen sei hilfsbereit, ohne ein Besserwisser zu sein! 

• Bitte vertäuen Sie Ihr Boot sicher und nur an dem zugewiesenen Liegeplatz. 

• Die Steganlagen sowie die sonstigen Einrichtungen des Sportboothafens sind schonend zu 

behandeln. Eventuelle Schäden sind dem Hafenmeister oder einem Clubmitglied zu melden. 

• Ablassen von Abwasser, Benutzung der Seetoiletten sowie das Einbringen von Fremdstoffen 

ist nicht gestattet. 

• Aus Sicherheitsgründen ist das Betanken der Boote nur an der Gästemole oder an der 

Slipanlage gestattet. 

• Bitte halten Sie die Ruhezeit von 22.00 bis 7.00 Uhr ein.  

• Den Anweisungen des Hafenmeisters oder den anwesenden Clubmitgliedern ist unbedingt 

Folge zu leisten. 

• Sie haften ohne Einschränkung für von Ihnen, Ihren Besatzungsmitgliedern oder von Ihrem 

Boot verursachten Schäden am Clubeigentum oder an anderen Booten. 

• Der Yachtclub stellt lediglich die Wasserfläche und den Zugang mietweise zur Verfügung. Er 

verwahrt nicht das Boot oder andere Gegenstände. Eine Haftung des Yachtclub Wernfeld für 

Beschädigung oder Verlust des Eigentums des Mieters ist daher ausgeschlossen. 

• Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.  

• Besondere Ereignisse, insbesondere akute Gefahr für Personen, Sachen oder Umwelt sind dem 

Hafenmeister oder dem Vorstand unverzüglich zu melden. Bei Gefahr im Verzuge ist darüber 

hinaus die Wasserschutzpolizei oder die Feuerwehr zu verständigen. 

 

 

 Der Vorstand        


